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Abkürzungsverzeichnis

BAG Bundesamt für Gesundheit
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
OKP Obligatorische Krankenpflegeversicherung
IVG Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
MVG Bundesgesetz über die Militärversicherung
UVG Bundesgesetz über die Unfallversicherung

OFSP Office fédéral de la santé publique
DFI Département fédéral de l'intérieur
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
AOS Assurance obligatoire des soins
LAI Loi fédérale sur l'assurance-invalidité
LAM Loi fédérale sur l'assurance militaire
LAA Loi fédérale sur l'assurance-accidents
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Im Oktober 2017 beauftragte der Bundesrat mit Bezug auf den Expertenbericht zu den
kostendämpfenden Massnahmen für die OKP das EDI damit, neue
Kostendämpfungsmassnahmen zur Entlastung der OKP vorzuschlagen und sich dabei an
folgende Leitlinien zu halten: Alle Akteure sollen zur Dämpfung der Kosten beitragen
und ihren Handlungsspielraum ausschöpfen, zudem soll die Transparenz durch die
Veröffentlichung von Qualitätsdaten verbessert werden. Des Weiteren sollen Anreize
zur Mengenausweitung korrigiert werden. Die Tarifpartnerschaft soll aufrechterhalten
werden; sollte sie sich jedoch als ergebnislos erweisen, soll der Bund subsidiär
eingreifen. 

Im September 2018 schickte der Bundesrat das erste Massnahmenpaket zur
Kostendämpfung im Gesundheitswesen in die Vernehmlassung. Das lang erwartete
Projekt, das zahlreiche angenommenen Vorstösse aufnimmt, soll Einsparungen von
mehreren hundert Millionen Franken mit sich bringen. Konkrete Auswirkungen auf die
vergüteten Preise sollen durch ein Referenzpreissystem für patentabgelaufene
Medikamente, welches durch einen Preisabschlag oder ein Meldesystem die
Verschreibung von Generika verstärken soll, durch die Schaffung einer paritätisch
zusammengesetzten nationalen Tariforganisation für den ambulanten Bereich sowie
durch die Schaffung von Patientenpauschaltarifen, also Pauschalen im ambulanten
Bereich beruhend auf einer einheitlichen Tarifstruktur, erzielt werden. Auch weitere
Massnahmen sollten kostenrelevant sein: die Schaffung eines Experimentierartikels, wie
er von Heinz Brand (svp, SZ) gefordert worden war und der es ermöglichen soll,
ausserhalb des KVG innovative, kostendämpfende Pilotprojekte thematisch, zeitlich und
räumlich eingegrenzt zu testen; eine Verpflichtung der Leistungserbringenden und
Versicherungen, Massnahmen zur Korrektur von ungerechtfertigtem Mengen- und
Kostenwachstum vorzulegen; das Versenden von Rechnungskopien an die Versicherten
zur Rechnungskontrolle sowie ein Beschwerderecht von Versichererverbänden bei
Verfügungen der Kantone bezüglich Spitäler, mit dem eine Überversorgung verhindert
werden sollte. 1

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 14.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

An der Vernehmlassung zum ersten Massnahmenpaket zur Kostendämpfung im
Gesundheitswesen zwischen September und Dezember 2018 beteiligten sich 150
Einheiten und Organisationen, darunter alle Kantone, die sieben grossen nationalen
Parteien, der Städte- und der Gemeindeverband, Dachverbände der Wirtschaft,
Konsumenten-, Patienten-, Leistungserbringenden- sowie Versichererverbände.
Entsprechend breit war trotz Lobes für die Bemühungen des Bundesrates zur
Kostensenkung auch die Kritik an dem neuen Projekt. Insbesondere wurde vor
Wechselwirkungen mit anderen Revisionen, vor Finanzierungs- oder
Versorgungsproblemen sowie vor einer verstärkten Bürokratisierung oder staatlichen
Steuerung gewarnt, wie das BAG in seinem Ergebnisbericht erklärte. 2

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 14.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

Im August 2019 legte der Bundesrat seine Botschaft zum ersten Massnahmenpaket zur
Kostendämpfung im Gesundheitswesen vor. Darin wollte er zwölf
Kostendämpfungsmassnahmen umsetzen, von denen jedoch nur neun
Gesetzesänderungen nach sich ziehen würden; bei den restlichen sah er auf
Gesetzesstufe keinen Handlungsbedarf. Von den Gesetzesänderungen im ersten Paket
seien alle Akteure des Gesundheitswesens betroffen, betonte der Bundesrat. Diese
beträfen die Einführung des Experimentierartikels, zwingende Rechnungskopien der
Leistungserbringenden an die Versicherten und die maximal mögliche Busse bei
Verletzung der Anforderungen bezüglich Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen.
Des Weiteren solle eine Tariforganisation im ambulanten Bereich sowie eine Pflicht zu
einheitlichen Tarifstrukturen für Patientenpauschaltarife bei ambulanten Behandlungen
geschaffen werden. Die Leistungserbringenden und Versicherungen sollten verpflichtet
werden, dem Bundesrat alle für die Festlegung der Tarife und Preise notwendigen
Daten kostenlos zukommen zu lassen sowie in Verträgen zur Vereinbarung von Tarifen
und Preisen Kostensteuerungsmassnahmen vorzusehen. Schliesslich sollte ein

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 21.08.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Referenzpreissystem für patentabgelaufene Medikamente sowie ein Beschwerderecht
für Versichererverbände bezüglich Spitallisten geschaffen werden. Änderungen seien
im KVG, im UVG, im MVG und im IVG geplant. 3

1) Erste Massnahmen zur Kostendämpfung vom 29.3.18; Faktenblatt Referenzpreissystem vom 25.10.18;
Kostendämpfungsmassnahmen  BAG vom 14.9.18; Medienmitteilung BAG vom 14.9.18; Medienmitteilung BR vom 14.9.18;
Medienmitteilung BR vom 25.10.17; Medienmitteilung BR vom 29.3.18; Übersicht Kostendämpfungsmassnahmen vom 14.9.18
2) Ergebnisbericht zur Vernehmlassung
3) BBl 2019, S. 6071 ff.
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